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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.03.1989 

Geschäftszahl 

88/09/0121 

Rechtssatz 

Gegenseitigkeit auf Grund gewerberechtlicher Vorschriften macht eine Beschäftigungsbewilligung nach dem 
AuslBG nicht entbehrlich. 


